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Kundmachung 
vom 1. Juli 2008 

des Beschlusses Nr. 25/2008 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 14. März 2008 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 5. Juni 2008 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr. 
25/2008 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im 
Beschluss Nr. 25/2008 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Regierungschef-Stellvertreter 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 25/2008 

vom 14. März 2008 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 8/2008 vom 1. Februar 20081 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaf-
fung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung 
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kom-
mission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kom-
mission2, berichtigt in ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 3, ist in das Ab-
kommen aufzunehmen. 

3. Die Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefährlicher Stoffe im Hinblick auf ihre Anpassung an die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-

 
1 ABl. L 154 vom 12.6.2008, S. 15. 
2 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 



3 

sung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und zur Schaf-
fung eines Europäischen Amtes für chemische Stoffe1, berichtigt in 
ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 281, ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird gemäss dem Anhang 
dieses Beschlusses geändert. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, berichtigt in ABl. 
L 136 vom 29.5.2007, S. 3, und der Richtlinie 2006/121/EG, berichtigt in 
ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 281, in isländischer und norwegischer Spra-
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 15. März 2008 oder am Tag nach Eingang 
der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Art. 103 
Abs. 1 des Abkommens in Kraft, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 
spätere ist2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 14. März 2008. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 852. 
2 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt. 
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Anhang 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 25/2008 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nach Nummer 12zb (Entscheidung 2007/565/EG der Kommission) 

wird Folgendes eingefügt: 
"12zc. 32006 R 1907: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che-
mischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kom-
mission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richt-
linien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG 
der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1), berichtigt 
in ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 3. 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit 
folgenden Anpassungen: 
a) Die EFTA-Staaten beteiligen sich an der Arbeit der durch 

die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates eingerichteten Europäischen A-
gentur für chemische Stoffe, nachstehend "Agentur" ge-
nannt. 

b) Unbeschadet der Bestimmungen von Protokoll 1 des Ab-
kommens bezeichnet der Begriff "Mitgliedstaat(en)" in der 
Verordnung neben seiner Bedeutung in der Verordnung 
auch die EFTA-Staaten. 

c) In Bezug auf die EFTA-Staaten unterstützt die Agentur er-
forderlichenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde und den 
Ständigen Ausschuss bei der Wahrnehmung ihrer jeweili-
gen Aufgaben. 

d) In Bezug auf Produkte, die unter die Richtlinie 91/414/EWG 
des Rates fallen, steht es den EFTA-Staaten frei, den Zu-
gang zu ihren Märkten abhängig von den Anforderungen 
ihrer gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Abkommens zu begrenzen. Bei neuen 
EG-Vorschriften wird nach den in Art. 97 bis 104 dieses 
Abkommens festgelegten Verfahren vorgegangen. 
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e) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspar-
teien über die Auslegung dieser Bestimmungen gilt Teil VII 
des Abkommens entsprechend. 

f) In Art. 3 Abs. 10 werden am Ende folgende Wörter ange-
fügt: "oder in das Gebiet der EFTA-Staaten". 

g) Art. 64 Abs. 8 gilt mit folgender Anpassung: 

"Wenn die Kommission Zulassungsentscheidungen er-
lässt, erlassen die EFTA-Staaten gleichzeitig und innerhalb 
von 30 Tagen nach Erlass der Entscheidung der Kommission 
entsprechende Entscheidungen. Der Gemeinsame EWR-
Ausschuss wird hierüber unterrichtet und veröffentlicht 
regelmässig Listen derartiger Entscheidungen in der EWR-
Beilage des Amtsblattes." 

h) In Art. 79 wird folgender Absatz angefügt: 

"4) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt 
am Verwaltungsrat und verfügen dort mit Ausnahme des 
Stimmrechts über dieselben Rechte und Pflichten wie EG-
Mitgliedstaaten. Die interne Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrates räumt der Beteiligung der EFTA-Staaten un-
eingeschränkte Wirkung ein." 

i) In Art. 85 wird folgender Absatz angefügt: 

"10) Die EFTA-Staaten beteiligen sich uneingeschränkt 
an dem Ausschuss der Mitgliedstaaten, dem Ausschuss für 
Risikobeurteilung und dem Ausschuss für sozioökonomi-
sche Analyse und verfügen dort mit Ausnahme des Stimm-
rechts über dieselben Rechte und Pflichten wie EG-Mit-
gliedstaaten. Die interne Geschäftsordnung dieser Aus-
schüsse räumt der Beteiligung der EFTA-Staaten uneinge-
schränkte Wirkung ein." 

j) In Art. 86 wird folgender Absatz angefügt: 

"5) Die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem Forum 
für den Austausch von Informationen zur Durchsetzung. 
Die interne Geschäftsordnung dieses Forums räumt der 
Beteiligung der EFTA Staaten uneingeschränkte Wirkung 
ein." 

k) In Art. 89 wird folgender Absatz angefügt: 

"Angehörige der EFTA-Staaten kommen als Mitglieder 
der Widerspruchskammer und als deren Stellvertreter in 
Betracht." 
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l) In Art. 96 wird folgender Absatz angefügt: 

"12) Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab dem Inkraft-
treten dieses Beschlusses an der Finanzierung der Agentur. 
Für diesen Zweck gelten die Verfahren nach Art. 82 Abs. 1 
Bst. a und Protokoll 32 des Abkommens entsprechend." 

m) In Art. 102 wird Folgendes angefügt: 
"Die EFTA-Staaten räumen der Agentur Vorrechte und 
Befreiungen ein, die den im Protokoll über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Union aufgeführten 
entsprechen." 

n) In Art. 103 wird folgender Absatz angefügt: 

"Abweichend von Art. 12 Abs. 2 Bst. a der Beschäfti-
gungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Euro-
päischen Gemeinschaften können Angehörige eines EFTA-
Staates, die die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen, vom Di-
rektor der Agentur unter Vertrag genommen werden." 

o) In Art. 118 wird folgender Absatz angefügt: 

"5) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Euro-
päischen Parlaments, des Rates und der Kommission gilt 
hinsichtlich der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 ebenfalls für jegliche Dokumente der Agentur in 
Bezug auf die EFTA-Staaten." 

p) In Art. 124 wird folgender Absatz angefügt: 

"Liechtenstein ist nicht verpflichtet, eine nationale Aus-
kunftsstelle einzurichten. Stattdessen wird Liechtenstein 
auf der Homepage der zuständigen liechtensteinischen Be-
hörde für chemische Stoffe einen Link zur Auskunftsstelle 
der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin veröffentlichen."" 

2. Unter Nummer 1 (Richtlinie 67/548/EWG des Rates) wird folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32006 L 0121: Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. L 396 vom 
30.12.2006, S. 852), berichtigt in ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 281." 
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3. Unter Nummer 12r (Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32006 R 1907: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. L 396 
vom 30.12.2006, S. 1), berichtigt in ABl. L 136 vom 29.5.2007, S. 3." 

4. Der Text von Nummer 10 (Richtlinie 91/155/EWG der Kommission) 
wird gestrichen. Der Text des 16. Gedankenstrichs (Richtlinie 
93/105/EWG der Kommission) und des 22. Gedankenstrichs (Richt-
linie 2000/21/EG der Kommission) unter Nummer 1 (Richtlinie 
67/548/EWG des Rates), Nummer 12e (Verordnung (EWG) Nr. 
793/93 des Rates) und Nummer 12f (Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission) wird mit Wirkung zum 1. Juni 2008 gestrichen. 
Nummer 12d (Richtlinie 93/67/EWG der Kommission) wird mit 
Wirkung zum 1. August 2008 gestrichen. Nummer 4 (Richtlinie 
76/769/EWG des Rates) wird mit Wirkung zum 1. Juni 2009 gestri-
chen. 


